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München 1975 (Historischer Atlas von Bayern. Altbayern,

40). – Wagner 1–6, 1940–56.

Joachim Schneider

LOTHRINGEN, HZG.E VON

I. Der volkssprachl. Begriff L./Lorraine be-
zeichnet im späteren MA gleichermaßen einen
geograph. Raum, der in etwa durch Argonnen,
Ardennen und Vogesen begrenzt wird, wie den
territorialen Herrschaftsbereich der (ober-)lo-
thring. Hzg.e, der davon ledigl. einen Teil ein-
nahm. Nicht der kaum faßbare Gf. Adalbert,
dem Ks. Heinrich III. 1047 die (ober-) lothring.
Herzogswürde übertrug, aber sein Bruder Ger-
hard, der ihm im nächsten Jahr im Amt nach-
folgte, wird bei Sigebert von Gembloux mit dem
Herkunftsnamen de Alsatia belegt. Die Bezeich-
nung »elsässisches Herzogshaus« wird auch in
der jüngeren Lit. teilw. beibehalten, obwohl die
lothring. Herkunft zweifelsfrei feststeht. Diese
Zubenennung ist möglicherw. damit zu erklä-
ren, daß der deutschsprachige NO L.s, der in
der Begrifflichkeit der Quellen durchaus mitun-
ter dem Elsaß zugerechnet wurde, einen frühen
Besitzschwerpunkt der Familie bildete (Paris-
se 1982).

II. Der Markgrafentitel der Hzg.e, der be-
reits im 11. Jh. Bestandteil der offiziellen Titu-
latur wird, ist wohl als ein Ehrentitel anzusehen.
Mit ihm wird schon vor der Übernahme des
Herzogsamtes Gf. Adalbert in den »Notitiae
fundationis monasterii Bosonis-Villae« (Busen-
dorf) belegt. Eine Belehnung mit dem Hzm. ist
erst für 1259 überliefert. Sie läßt im conductus
und in der Aufsicht über die zw. Maas und
Rhein stattfindenden Zweikämpfe noch den
(ober-) lothring. Amtssprengel des otton.-sal.
Dukats erkennen. Der Hzg. galt als der vor-
nehmste weltl. Rfs. links des Rheins, wo er für
den Kg. das Amt des Seneschalls übernahm
(hier bestand eine gewisse Konkurrenz zum
Truchsessenamt des † Pfgf.en bei Rhein.) Nach
1198 trat er aber als Königswähler nicht mehr in
Erscheinung. Nachdem unter † Ludwig dem
Bayern der Kontakt zum Kgtm. über viele Jahre
völlig abgerissen war, wurde 1361 bei der Lehns-
huldigung gegenüber † Karl IV. neben den Ein-

zelrechten der Dukat samt den Ehrenpflichten
nicht mehr erwähnt. Das lothring. Territorium
selbst aber galt nicht als lehnsrührig. 1391 ver-
trat dann Hzg. Karl II. gegenüber dem frz. Kg.
erstmals die Auffassung, L. sei überhaupt kein
lehnspflichtiges Fsm. So argumentierte 1495
auf dem Wormser Reichstag auch Hzg. René II.
Eine endgültige Klärung gegenüber dem Reich
erfolgte 1542 im Vertrag von † Nürnberg; L.
wurde als ducatus liber et non incorporabilis aner-
kannt und blieb ledigl. dem Schutz und Schirm
des Reiches unterstellt mit Ausnahme des von
Frankreich lehnsrührigen Barrois mouvant und
der früheren Lehen der Gft. Champagne. Von
der Gerichtsbarkeit des Reichskammergerichts
wurde es weitgehend befreit. – Die Hzg.e ver-
fügten über umfangr. Eigengut im unteren
Saargau, im Waldland um Bitsch, an der unte-
ren Meurthe, im Saintois und im Soulossois um
Châtenois sowie über ausgedehnte Vogteirechte
in den Vogesen (St-Dié, Moyenmoutier, Etival
u. a.). Kgl. Fiskalgut entstammte der Besitz an
der oberen Mosel um Flörchingen und Sierck.
Als Reichslehen hielten sie die Vogteien über
die Metzer Abteien St-Pierre und St-Martin und
die bedeutende Vogtei über das Kl. † Remire-
mont, dessen Besitz zu einem guten Teil dem
Aufbau der lothring. bailliage de Vosges diente. Zu
den Reichslehen zählte auch die Vogtei über die
Stadt† Toul, die freilich seit dem Beginn des 14.
Jhs umkämpft war.

III. Nachdem im 12. und 13. Jh. zunächst
die Zisterzen Stürzelbronn und Beaupré – und
einmal auch Clairlieu – als Grablegen gedient
hatten, übernahm nach dem Willen Hzg. Ru-
dolfs I. die von ihm 1339 in Nancy begründete
Kollegiatkirche St-Georges diese Funktion. Zu
den Seelenmessen, die er hier für seine Vorfah-
ren stiftete, gehörte auch eine Messe für den rit-
terl. Helden Garin le Loherain der Lothringere-
pen, qui fuit li uns des chies [chefs] de notre linaige.
Sein Jahrtag wurde zu dieser Zeit auch im Met-
zer Stephansdom begangen. Die Stiftskirche
wurde zum zentralen Gedächtnisort von Land
und Dynastie. Als sich der herzogstreue lo-
thring. Adel 1468 während der Burgunderkriege
in einer compaignie au lion zusammenschloß,
sollten hier die Wappenschilde der Mitglieder
aufgehängt werden. Im Chor ließ René II. ein



Sonderdruck aus: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich.
Ein dynastisch-topographisches Handbuch (= Residenzenforschung, Bd. 15.I).
ISBN 3-7995-4515-8
© Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003

147

aufwendiges Grabmal für den vor Nancy er-
schlagenen Karl den Kühnen anlegen, dessen
Inschriften den Lothringerhzg. als Schlachten-
sieger feierten. Als Siegesmal wurde auf dem
Schlachtfeld ein Doppelkreuz errichtet. Unter
diesem Zeichen hatten Renés Truppen ge-
kämpft. Gedeutet als Emblem des ersten Kg.s
von Jerusalem, Gottfried von Bouillon, wurde
dieses sog. Lothringerkreuz zum Symbol der
Dynastie und des Landes. – Erst in der Zeit Re-
nés wird die genealog. Überlieferung des Hau-
ses faßbar. Die »Brevis genealogia« Renés II.,
eine 1504/05 abgeschlossene Kompilation ver-
schiedener Texte, stützt sich teilw. auf eine Ga-
lerie der lothring. Hzg.e, mit der einst ein Saal
(wohl des hzgl. Palastes) in Nancy ausgemalt
gewesen sein soll, die aber einer Renovierung
zum Opfer gefallen sei. Die Tituli zu den ein-
zelnen Bildern mit den Namen der lothring.
Herrscher und ihrer Ehefrauen, die vor dem 12.
Jh. einen fiktionalen Charakter tragen und mit
einem gewissen Vasqueciens beginnen, entnahm
der Redaktor einer Abschrift.

IV. Das zweite lothring. Herzogshaus ist
aus der Sippe der Matfriedinger hervorgegan-
gen, die im Saar- und Niedgau sowie an der
Mosel um †Metz verwurzelt war und im 10. Jh.
die Gf.en von † Metz und mit Gottfried auch
bereits einen Hzg. von (Nieder-) L. stellte. Die
Verbindung der Anfang des 11. Jh.s auftreten-
den Geschwister Gerhard, Adalbert und Adel-
heid mit den Matfriedingern des 10. Jh.s konnte
aber auch durch die Forschungen Hlawitschkas
bisher nicht im Detail geklärt werden. Von einer
Herkunft aus dem Hause Gottfrieds von Bouil-
lon weiß im Gegensatz zur Wanddarstellung im
Palast von Nancy erstmals die sog. »Chronique
de Lorraine« zu berichten (1484/89), die sie für
das Jahr 1475 auch René II. in den Mund legt.
Nach dieser, im 16. Jh. durch die lothring. Hof-
geschichtsschreibung weit verbreiteten Auffas-
sung leiteten sich die Hzg.e in direkter Linie von
Gottfrieds Bruder Wilhelm, Gf. von Boulogne,
her.

Machtpolit. standen die Hzg.e bis ins frühe
13. Jh. ganz im Schatten der Gf.en von† Bar. Sie
nahmen in dieser Zeit weder an einem der
Kreuzzüge teil, die seit den Tagen Gottfrieds
von Bouillon gerade auf den lothring. Adel eine

lothringen

bes. Anziehungskraft ausübten, noch machten
sie überhaupt viel von sich reden. Eine territo-
riale Expansion und Verdichtung setzte erst mit
den Hzg.en Matthäus II. (1220–51) und Fried-
rich III. (1251–1303) ein. Es gelang, die Gf.en
von Lunéville von der unteren Meurthe völlig zu
verdrängen. Mit der Erwerbung von Rosières
erlangten die Hzg.e Zugang zu den Salzquellen
des Saulnois und damit zum wichtigsten Wirt-
schaftsgut der Region. Friedrich begann mit
dem Ausbau von Nancy zur Res., wo auch der
erste bailli des Landes, der bailli le duc, seinen
Sitz hatte. Daneben wurden der bailliage de Vosges
sowie aus dem Besitzkomplex an der Saar der
bailliage d’Allemagne gebildet, der mit dem Er-
werb von Schaumburg aus der Erbmasse der
Blieskasteler Gf.en und von Saargemünd bereits
in etwa seine spätere Größe erreichte. Seit dem
späten 14. Jh. profitierten die Hzg.e vom Macht-
verfall des † Metzer Hochstifts, das im 15. Jh.
die Stiftsstädte Saarburg und Epinal abtreten
mußte.

Als folgenr. erwiesen sich die Lehnsauftra-
gungen an die Gf.en von Champagne im 12. und
13. Jh., darunter 1218 auch Neufchâteau, lange
Zeit die wirtschaftl. bedeutendste Stadt des
städtearmen Hzm.s. Sie dienten zunächst den
Champagnegf.en und nach dem Anfall der
Champagne an Frankreich dem frz. Kg. als po-
lit. Druckmittel. Dieser unterwarf mittels der
ehemaligen Champagnelehen die lothring.
Hzg.e seiner Gerichtsbarkeit. Der frz. Einfluß
erreichte 1335 mit der Regentschaft des Gf. von
† Bar für den unmündigen Hzg. Rudolf, der mit
Marie von Blois verh. wurde, seinen Höhe-
punkt. Seit dieser Zeit verfügten die Hzg.e über
ein hôtel in Paris. In der zweiten Jahrhundert-
hälfte läßt sich eine gegenläufige Tendenz be-
obachten, die ihren Anfang nimmt von der Re-
gentschaft des Gf. von † Württemberg für sei-
nen Schwiegersohn Johann, im Land vertreten
durch einen lieutenant aus dem lothring. Adel.
Nicht zuletzt durch dessen Eigenmächtigkeiten
verschärften sich die Konflikte um die Cham-
pagnelehen. Hzg. Karl II. ging dann auf Distanz
zum frz. Königshof und lehnte sich an die †
Wittelsbacher an. Er hatte keine überlebenden
Söhne, konnte aber durch die Verbindung sei-
ner Tochter Elisabeth mit René von Anjou nicht
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nur die Unabhängigkeit des Hzm.s von Frank-
reich langfristig sichern, sondern auch die 1431
wirksam gewordene Personalunion mit dem
Hzm. † Bar einleiten. Der Gf. von Vaudémont,
der 1473 als Hzg. René II. die Nachfolge der †
Anjou antrat, vereinigte das gesamte Erbe des
ersten und des zweiten lothring. Herzogshau-
ses in einer Hand. Die Besetzung L.s durch Karl
den Kühnen von Burgund und die des Barrois
mouvant durch Ludwig XI. von Frankreich blie-
ben Episode. Die Versuche Renés, auch in Ita-
lien das Erbe der † Anjou anzutreten, scheiter-
ten allerdings an der Obstruktion Frankreichs.

Es gab in der Geschichte des Herzogshauses
nur zwei größere Abschichtungen: Bereits in
der Frühzeit der Herrschaft wurde 1070/73 mit
der Ausstattung des zweitgeborenen Gerhard
im nördl. Saintois um die Burg Vaudémont
(südl. von Nancy) das Grafenhaus Vaudémont
etabliert. Es erlosch zwar 1346 im Mannes-
stamm, doch kam die Gft. 1393 durch die Heirat
Friedrichs, des jüngeren Bruders Hzg Karls II.,
wieder an das Stammhaus. Friedrich erkannte
die Erbfolgeordnung von 1410 an, die den Töch-
tern Karls die Nachfolge im Hzm. zusicherte.
1425 wurde diese Regelung durch den Adel des
Landes bestätigt. Trotzdem versuchte Fried-
richs Sohn Gf. Anton von Vaudémont nach
Karls Tod 1431 die Nachfolge anzutreten. In der
Schlacht von Bulgnéville gegen René von Anjou
noch siegreich, mußte der Gf. von Vaudémont
nach dem Wegfall der burgund. Unterstützung
auf seinen Anspruch vorläufig verzichten. – Zu
einer weiteren Abschichtung kam es 1179, als
der nachgeborene Friedrich (von Bitsch) eine
fakt. Teilung des Hzm.s durchsetzte, bei der
ihm v. a. der Besitz im deutschsprachigen NO
zufiel. Friedrich erscheint in Kaiserurk.n mitun-
ter als dux. Die Teilung aber blieb ohne Folgen,
da sein erstgeborener Sohn Alleinerbe des ge-
samten Hzm.s wurde. Apanagierte nachgebo-
rene Söhne Friedrichs von Bitsch begründeten
die Linien Bayon und Châtelet (wohl illegitim).
In ähnl. Weise gingen aus der hzgl. Hauptlinie
hervor die Herren von Flörchingen/Florange
und die Gf.en von Toul, aus diesen wiederum
die Herren von Ennery, von Coussey und von
Montreux (en Ferrette) sowie aus den Gf.en von
Vaudémont die Herren von Deuilly. Diese Herr-

schaften waren eher unbedeutend, die einzel-
nen Linien meist kurzlebig. – Bitsch hatte be-
reits Anfang des 12. Jh.s der Versorgung eines
zweitgeborenen Sohnes des Herzogshauses ge-
dient, der jedoch 1127 als Erbe seiner Mutter die
Gft. Flandern übernehmen konnte. Er und sein
nachfolgender Sohn regierten in Flandern bis
1191.

Heiratspolit. waren die Hzg.e lange Zeit nur
bedingt erfolgreich. Die Verbindung mit den †
Staufern schuf die Voraussetzungen für die
Emanzipationsbestrebungen Friedrichs von
Bitsch, der sich häufig am ksl. Hof aufhielt und
in das poln. Königshaus einheiratete. Anfang
des 14. Jh.s verbanden sich die L.er mit den †
Habsburgern und Ende des 14. Jh.s mit den †
Wittelsbachern. Beider Kgtm. scheiterte wenige
Jahre später. Zahlr. waren die Heiratsverbin-
dungen mit gfl. Familien, die aber nur im Fall
der Harcourt Ende des 15. Jh.s einen nennens-
werten Gebietszuwachs einbrachten; bei der
Dagsburger Erbschaft zu Beginn des 13. Jhs gin-
gen die Hzg.e ganz leer aus. Der mit den Gf.en
von † Württemberg 1367 geschlossene wech-
selseitige Erbvertrag blieb folgenlos. Erst die
Anjouheirat eröffnete 1420 durch die Erbverei-
nigung mit † Bar eine ganz neue Perspektive.

† B.7. Lothringen † C.7. Bar-le-Duc † C.7. Nancy
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Markus Müller

LUDOWINGER

I. Der Name L. für die erste thüring. Land-
grafendynastie ist nicht zeitgenöss., sondern als
moderne Bildung an dem durch sechs Genera-
tionen vom 11. bis frühen 13. Jh. vorherrschen-
den Leitnamen »Ludwig« orientiert. Nach den
erstmals 1190/98 in der Gründungsgeschichte
des ludowing. Hauskl.s Reinhardsbrunn aufge-
zeichneten Traditionen über Anfänge und Her-
kunft der L. galten als älteste Vertreter der Fa-
milie die hier zuerst zu 1025 genannten Brüder
Hugo und Ludwig der Bärtige († um 1080?, =
St. Alban in † Mainz), von denen letzterer zum
Stammvater der L. wurde. Die Reinhardsbrun-
ner Gründungsgeschichte leitet die beiden Brü-
der und mit ihnen die L. in fingierter Abstam-

ludowinger

mungslinie von Karl dem Großen ab und rückt
sie durch fiktive Verwandtschaft mit Ks. Kon-
rads II. Gemahlin Gisela in die Nähe des sal.
Hauses. Urkundl. und erzählende Zeugnisse
verweisen auf eine mainfränk. Herkunft sowie
auf Verwandtschaftsbeziehungen zu den main-
fränk. Gf.n von Rieneck und enge Kontakte zum
Ebf. von † Mainz. Sie lassen weiterhin erken-
nen, daß Ludwig der Bärtige um 1030/40 neben
seinen mainfränk. Besitzungen sich als Lehns-
mann des †Mainzer Ebf.s einen weiteren Herr-
schaftsbereich in Thüringen schuf, der in der
Folgezeit in rascher territorialer Expansion zum
Herrschaftsschwerpunkt der L. wurde, während
die mainfränk. Positionen zu Beginn des 12. Jh.s
aufgegeben wurden. Erster Stammsitz der L. in
ihrem neuen thüring. Herrschaftsgebiet war die
Schauenburg (bei Friedrichroda) am Nordab-
hang des Thüringer Waldes, in deren unmittel-
barer Nähe Ludwig der Springer, der Sohn und
Nachfolger Ludwigs des Bärtigen, 1085 das
Hauskl. Reinhardsbrunn gründete. Doch wurde
die Schauenburg, die bereits 1114 (?) an Rein-
hardsbrunn gelangte, für die zunächst noch bei-
derseits des Thüringer Waldes begüterten und
weit in das nördl. und nordöstl. Thüringen aus-
greifenden L. nicht namengebend. Die Erhe-
bung zu Lgf.en von Thüringen 1131 und ihre Ti-
tulatur als comes provinciae, lantgravii Thuringie,
principes Thuringie u. ä. trug vollends dazu bei,
daß sich kein eigener Geschlechtername mehr
herausbildete. An die fränk. Herkunft der L. er-
innerte noch im ersten Drittel des 13. Jh.s der
Sachsenspiegel mit dem Vermerk Der lantgreve
von Doringen iz ein Vranke (Landrecht, Vorrede).
1247 mit dem kinderlosen Tod Lgf. Heinrich
Raspes starben die L. im Mannesstamme aus.

II. Die L., deren Herrschaftsaufbau in Thü-
ringen zunächst auf allodialer Grundlage und in
Verbindung mit Mainzer, Fuldaer und Hersfel-
der Lehen erfolgte, hatten bereits unter Ludwig
dem Bärtigen wohl im Umkreis ihres ältesten
Herrschaftszentrums um die Schauenburg
Grafschaftsrechte inne. Sie standen seit 1070/75
mit dem Großteil des thüring. und sächs. Adels
in Opposition gegen das sal. Kgtm. und stiegen
durch geschickte Heiratsverbindungen (vgl. un-
ten IV.) und Usurpation (so insbes. 1070/80 der
Erwerb des Erbauungsplatzes der Wartburg als


